Datenschutzvertrag (Auftragsverarbeitung)
Los 2 — Sachbearbeitung mit Option Nachbearbeitung EVE

DATENSCHUTZVERTRAG

uber die Datenerhebung, -verarbeitung und Datennutzung
im Auftrag

zwischen

[Auftragnehmer]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -
und der

Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
Salvador-Allende-Stral3e 7
60487 Frankfurt am Main

- nachstehend Auftraggeber genannt -

1: Gegenstand und Dauer des Auftrags

Gegenstand des Auftrags

Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus folgenden Dokumenten:

e Dem Vertrag vom . .2026 zur Sachbearbeitung.
e Der Leistungsbeschreibung nebst Anlagen

Dieser Datenschutzvertrag regelt den Schutz der Daten bei der Datenerhebung, -
verarbeitung oder -nutzung im Auftrag unter besonderer Berlicksichtigung des Zweiten Kapi-
tels des Sozialgesetzbuches - Zehntes Buch - (SGB X), insbesondere des § 80 SGB X bzw.
Art. 28 DS-GVO, § 62 BDSG oder entsprechender 8§ des LDSG.

Dauer des Auftrags

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der des oben genannten Vertrages.
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2: Konkretisierung des Auftragsinhalts

Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten

Die Leistungen erfolgen gemal Anlage 5 Leistungsbeschreibung.

Die Daten werden ausschlieBlich zum Zwecke der Dienstleistungserbringung gespeichert
und nach Fertigstellung der Dienstleistung oder nach ausdriicklicher Weisung des Auftrag-
gebers geldscht.

Umfang, Art und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener
Daten durch den Auftragnehmer fr den Auftraggeber sind in Anlage 5 Leistungsbeschrei-
bung konkret beschrieben.

Die Verarbeitung und Nutzung der Daten findet ausschlief3lich im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung
in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen,
wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. der DS-GVO erfillt sind.

Art der Daten
Im Rahmen der Leistungen gemal der Leistungsbeschreibung hat der Auftragnehmer Zugriff
auf:

e Personenbezogene Daten wie Name, Adresse, Alter, Geschlecht

o Gesundheitsdaten, die auf Krankheiten und/oder arztliche Behandlungen zurtck-
schlieRen lassen

e Versicherungsdaten, Kontodaten, medizinische Gutachten, Verordnungen, Kontakte
aus Betreuungsvereinbarungen / Vorsorgevollmachten, Pflegegradeinstufungen und
weiteren Daten, die Gegenstand der Korrespondenz mit Versicherten sind

Kreis der Betroffenen

Der Kreis der durch den Umgang ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Auf-
trags Betroffenen umfasst die Versicherten des Auftraggebers, Angehdrige von Versicherten,
vertretungsberechtigte Personen sowie behandelnde Arzte, Therapeuten, medizinische Gut-
achter und sonstige Dritte, die Adressat oder Gegenstand von Korrespondenz des Auftrags-
gebers sein kdnnen.
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3: Technisch-organisatorische Malinahmen

Technische und organisatorische MalBnahmen des Auftragnehmers zur Umsetzung und Ein-
haltung der Vorgaben des 8 64 Bundesdatenschutzgesetz und den entsprechenden Rege-
lungen des SGB X

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berticksichtigung des Stands
der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstande und der
Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der
Verarbeitung verbundenen Gefahren fur die Rechtsgiter der betroffenen Personen die erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Mafinahmen zu treffen, um bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewahrleis-
ten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten. Der Verantwortliche hat hierbei die einschlagigen Technischen Richtlinien und
Empfehlungen des Bundesamtes fur Sicherheit in der Informationstechnik zu bertcksichti-
gen.

Mafnahmen kdnnen unter anderem die Pseudonymisierung und Verschliisselung personen-
bezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in Anbetracht der Verarbeitungszwecke
mdglich sind. Die Malinahmen sollen dazu fuhren, dass die Vertraulichkeit, Integritat, Ver-
flgbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung auf Dauer sichergestellt werden und die Verflgbarkeit der personenbezogenen Daten
und der Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wieder-
hergestellt werden kénnen. Ein angemessenes Schutzniveau kann insbesondere durch die
Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschliisselungsverfahren er-
reicht werden.

[Hinweis: MaRnahmen werden entsprechend der Angaben des Bieters im Formblatt 12 er-

ganzt.]

1) Zugangskontrolle

Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung
durchgefuhrt wird, fur Unbefugte.

Beschreibung der MaRnahmen

2) Datentragerkontrolle

Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veranderns oder Léschens von
Datentragern.

Beschreibung der MaRnahmen

3) Speicherkontrolle
Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der un-

befugten Kenntnisnahme, Veranderung und Léschung von gespeicherten personen-
bezogenen Daten.
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Beschreibung der Mal3nahmen

4) Benutzerkontrolle
Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein-
richtungen zur Datenlbertragung durch Unbefugte.
Beschreibung der MaRnahmen

5) Zugriffskontrolle
Gewabhrleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems
Berechtigten ausschlief3lich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten perso-
nenbezogenen Daten Zugang haben.
Beschreibung der MalRnahmen

6) Ubertragungskontrolle
Gewahrleistung, dass Uberprift und festgestellt werden kann, an welche Stellen per-
sonenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenlbertragung Ubermittelt
oder zur Verfugung gestellt wurden oder werden kénnen.
Beschreibung der Mal3nahmen

7) Eingabekontrolle
Gewahrleistung, dass nachtraglich Uberprift und festgestellt werden kann, welche
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbei-
tungssysteme eingegeben oder verandert worden sind.
Beschreibung der MaRnahmen

8) Transportkontrolle
Gewabhrleistung, dass bei der Ubermittlung personenbezogener Daten sowie beim
Transport von Datentragern die Vertraulichkeit und Integritat der Daten geschuitzt
werden.
Beschreibung der MaRnahmen

9) Wiederherstellbarkeit

Gewahrleistung, dass eingesetzte Systeme im Storungsfall wiederhergestellt werden
kénnen.

Beschreibung der MaRnahmen
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10) Zuverlassigkeit

Gewahrleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfligung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden.

Beschreibung der MaRnahmen

11) Datenintegritat

Gewahrleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunkti-
onen des Systems beschadigt werden konnen.

Beschreibung der MalRnahmen

12) Auftragskontrolle

Gewahrleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden kénnen.

Beschreibung der MaRnahmen

13) Verfugbarkeitskontrolle

Gewahrleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstérung oder Verlust ge-
schitzt sind.

Beschreibung der MaRnahmen

14) Trennbarkeit

Gewahrleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene
Daten getrennt verarbeitet werden konnen.

Beschreibung der MaRnahmen

Die technischen und organisatorischen MaRnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt
und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adaqua-
te MalRnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten MaZnahmen
nicht unterschritten werden. Anderungen sind zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat bei
gegebenem Anlass, mindestens aber jahrlich, eine Uberpriifung, Bewertung und Evaluation
der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen MaRnahmen zur Gewéahrleistung der
Sicherheit der Verarbeitung durchzufihren (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO). Das Ergebnis samt
vollstandigem Auditbericht ist dem Auftraggeber mitzuteilen.

4: Berichtigung, Sperrung und Léschung von Daten

Der Auftragnehmer hat nur nach Weisung des Auftraggebers die Daten, die im Auftrag ver-
arbeitet werden, zu berichtigen, zu I6schen oder zu sperren. Soweit ein Betroffener sich un-
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mittelbar an den Auftragnehmer zwecks Berichtigung oder Loschung seiner Daten wenden
sollte, wird der Auftragnehmer diesen Antrag unverziglich an den Auftraggeber weitergeben.

5: Kontrollen und sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschlie3lich im Rahmen der ge-
troffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auftraggebers, sofern er nicht zu einer
anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs-
oder Staatsschutzbehdrden); in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verant-
wortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende
Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen Offentlichen Interesses verbietet
(Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a DS-GVO).

Der Auftragnehmer verwendet die zur Verarbeitung tUberlassenen personenbezogenen Da-
ten fir keine anderen, insbesondere nicht fir eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate der per-
sonenbezogenen Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt.

Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemallen Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten die vertragsgemafie Abwicklung aller vereinbarten Malinahmen zu. Er si-
chert zu, dass die fur den Auftraggeber verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbestanden
strikt getrennt werden.

Die Datentrager, die vom Auftraggeber stammen bzw. fiir den Auftraggeber genutzt werden,
werden besonders gekennzeichnet. Eingang und Ausgang sowie die laufende Verwendung
werden dokumentiert.

Der Auftragnehmer hat tber die gesamte Abwicklung der Dienstleistung flr den Auftragge-
ber Uberpriifungen in seinem Bereich durchzufiihren. Das Ergebnis der Kontrollen ist zu do-
kumentieren.

Bei der Erfillung der Rechte der betroffenen Personen nach Art. 12 bis 22 DS-GVO durch
den Auftraggeber, an der Erstellung der Verzeichnisse von Verarbeitungstéatigkeiten sowie
bei erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzungen des Auftraggebers hat der Auftragneh-
mer im notwendigen Umfang mitzuwirken und den Auftraggeber soweit moglich angemessen
Zu unterstitzen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit e und f DS-GVO).

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverziglich darauf aufmerksam machen, wenn
eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften
verstoRit (Art. 28 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO). Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchfiihrung
der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim
Auftraggeber nach Uberpriifung bestétigt oder geandert wird.

Auskiinfte Gber personenbezogene Daten aus dem Auftragsverhdltnis an Dritte oder den
Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch
den Auftraggeber erteilen.
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Der Auftragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber - grundsatzlich
nach Terminvereinbarung - berechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften Uber Datenschutz
und Datensicherheit sowie der vertraglichen Vereinbarungen im angemessenen und erfor-
derlichen Umfang selbst oder durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte zu kontrollieren,
insbesondere durch die Einholung von Auskiinften und die Einsichtnahme in die gespeicher-
ten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme sowie durch Uberpriifungen und Inspekti-
onen vor Ort (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. h DS-GVO).

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er, soweit erforderlich, bei diesen Kontrollen unterstiit-
zend mitwirkt. Hierzu wird bis auf weiteres folgendes vereinbart:

Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen (Tele- bzw. Heimarbeit von Beschéftigten
des Auftragnehmers) ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers gestattet. Soweit die Daten
in einer Privatwohnung verarbeitet werden, ist vorher der Zugang zur Wohnung des Beschéf-
tigten fur Kontrollzwecke des Arbeitgebers vertraglich sicher zu stellen. Die MalRnahmen
nach Art. 32 DS-GVO sind auch in diesem Fall sicherzustellen.

Der Auftragnehmer bestatigt, dass ihm die fur die Auftragsverarbeitung einschlagigen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften der DS-GVO bekannt sind. Er verpflichtet sich, auch fur die-
sen Auftrag relevante Geheimnisschutzregeln zu beachten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der auftragsgeméRen Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten des Auftraggebers die Vertraulichkeit zu wahren. Diese besteht auch nach
Beendigung des Vertrages fort.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die bei der Durchfihrung der Arbeiten beschéftigten
Mitarbeiter vor Aufnahme der Tatigkeit mit den flir sie mal3gebenden Bestimmungen des
Datenschutzes vertraut macht und fir die Zeit ihrer Tatigkeit wie auch nach Beendigung des
Beschaftigungsverhaltnisses in geeigneter Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet (Art. 28
Abs. 3 Satz 2 lit. b und Art. 29 DS-GVO). Der Auftragnehmer Gberwacht die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften in seinem Betrieb.

Der Auftragnehmer bestellt schriftlich einen Datenschutzbeauftragten als Ansprechpartner
fur Datenschutzfragen. Er ist zu erreichen mit folgenden Kontaktdaten:

bitte erganzen
Ein Wechsel des Ansprechpartners ist dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer sichert die unverzigliche Information des Auftraggebers Uber Kontroll-
handlungen und MalRnahmen der Aufsichtsbehdrde zu. Dies gilt auch, soweit eine zustandi-
ge Aufsichtsbehorde beim Auftragnehmer ermittelt.

Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Wirksamkeit der getroffenen technischen
und organisatorischen MaRRhahmen nach. Hierzu kann der Auftragnehmer auch Testate,
Berichte oder Berichtsausziige unabhangiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprufer, Revision,
Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Qualitatsauditoren)
vorlegen.
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6: Unterauftragsverhaltnisse (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. d DS-GVO)

Soweit mit der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten des Auftraggebers
Unterauftragnehmer einbezogen werden, wird dies grundsatzlich nur unter folgenden Vo-
raussetzungen genehmigt:

= Der Auftragnehmer benennt die Unterauftragnehmer gemaf Anlage 10 Nachunterneh-
merverzeichnis.

= Die Einschaltung von Unterauftragnehmern ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auf-
traggebers gestattet. Hierunter fallen auch Wartungsarbeiten durch Dritte an den DV-
Systemen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer gewahrleistet eine Protokollierung
aller Systemleistungen, insbesondere wenn Dritte auf DV-Systeme des Auftragnehmers
zugreifen mussten. Fir die aufgelisteten Unterauftragnehmer (siehe Anhang dieses Ver-
trags) gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt.

Der Auftragnehmer tragt daflr Sorge, dass er den Subunternehmer unter besonderer Be-
ricksichtigung der Eignung der von diesem getroffenen technischen und organisatorischen
Malnahmen im Sinne von Art. 32 DS-GVO sorgfaltig auswahlit. Die relevanten Prifunterla-
gen dazu sind dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfugung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat vertraglich sicherzustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer auch gegentber Subunternehmern gelten. In dem
Vertrag mit dem Subunternehmer sind die Angaben so konkret festzulegen, dass die Ver-
antwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Subunternehmers deutlich voneinander ab-
gegrenzt werden. Werden mehrere Subunternehmer eingesetzt, so gilt dies auch fir die
Verantwortlichkeiten zwischen diesen Subunternehmern. Insbesondere muss der Auftragge-
ber berechtigt sein, im Bedarfsfall angemessene Uberpriifungen und Inspektionen, auch vor
Ort, bei Subunternehmern durchzufiihren oder durch von ihm beauftragte Dritte durchfihren
zu lassen.

Der Vertrag mit dem Subunternehmer muss schriftlich abgefasst werden, was auch in einem
elektronischen Format erfolgen kann (Art. 28 Abs. 4 und Abs. 9 DS-GVO).

Die Weiterleitung von Daten an den Subunternehmer ist erst zuldssig, wenn der Subunter-
nehmer die Verpflichtungen nach Art. 29 und Art. 32 Abs. 4 DS-GVO beziglich seiner Be-
schaftigten erflllt hat.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Pflichten des/der Subunternehmer(s) zu tberpri-
fen. Das Ergebnis der Uberpriifungen ist zu dokumentieren und dem Auftraggeber auf Ver-
langen zuganglich zu machen.
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Der Auftragnehmer haftet gegentuber dem Auftraggeber daflir, dass der Subunternehmer
den Datenschutzpflichten nachkommt, die ihm durch den Auftragnehmer im Einklang mit
dem vorliegenden Vertragsabschnitt vertraglich auferlegt wurden.

Zurzeit sind fur den Auftragnehmer die in Anlage mit Namen, Anschrift und Auftragsinhalt
bezeichneten Subunternehmer mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in dem
dort genannten Umfang beschaftigt. Mit deren Beauftragung erklart sich der Auftraggeber
einverstanden. (ggf. streichen oder konkretisieren)

Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen immer tiber jede beabsichtigte Ande-
rung in Bezug auf die Hinzuziehung neuer oder die Ersetzung bisheriger Subunternehmer,
wodurch der Auftraggeber die Mdglichkeit erhalt, gegen derartige Anderungen Einspruch zu
erheben (8 28 Abs. 2 Satz 2 DS-GVO).

Nicht als Unterauftragsverhaltnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen
zu verstehen, die der Auftragnehmer durch Dritte als Nebenleistung zur Unterstiitzung bei
der Auftragsdurchfiihrung in Anspruch nimmt. Dazu zahlen z.B. Telekommunikationsleistun-
gen, Reinigungskréfte. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewahrleistung des
Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelager-
ten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen so-
wie KontrollmaRnahmen zu ergreifen.

7: Kontrollrechte des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, eine Auftragskontrolle im Benehmen mit dem Auftragneh-
mer durchzufihren oder durch im Einzelfall zu benennende Prifer durchfiihren zu lassen. Er
hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden
sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Ge-
schéaftsbetrieb zu Uberzeugen. Bei Auftreten von Unregelmafigkeiten oder von Verstéf3en
gegen den Datenschutz kann die Uberpriifung auch unangekindigt erfolgen. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die zur Wahrung seiner bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten bestehende Verpflichtung zur Auftragskontrolle er-
forderlichen Auskiinfte zu geben und Nachweise zu fuhren.

Im Hinblick auf die Kontrollverpflichtungen des Auftraggebers vor Beginn der Datenverarbei-
tung und wahrend der Laufzeit des Auftrags stellt der Auftragnehmer sicher, dass sich der
Auftraggeber von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen Mal3-
nahmen Uberzeugen kann. Hierzu weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Anfrage
die Umsetzung der technischen und organisatorischen MalRnahmen gemall § 64 BDSG
nach. Dabei kann der Nachweis fiir die Umsetzung solcher MalRnahmen, die nicht nur den
konkreten Auftrag betreffen, auch durch Vorlage eines aktuellen Testats von unabhéngiger
Stelle, z.B. von Wirtschaftsprifern, Revision, dem Datenschutzbeauftragten des Auftrag-
nehmers, oder einer geeigneten Zertifizierung durch Informationssicherheits- oder Qualitats-
audit (z. B. gemal ISO/IEC 27001) erbracht werden.

8: Mitteilung bei VerstofRen des Auftragnehmers
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Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unverziglich Stérungen, Verstof3e des Auftrag-
nehmers oder der bei ihm beschéaftigten Personen sowie gegen datenschutzrechtliche Best-
immungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen sowie den Verdacht auf Daten-
schutzverletzungen oder Unregelmafigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten mit. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten des Auftraggebers nach Art. 33 und Art. 34 DS-GVO. Der Auftragnehmer sichert zu,
den Auftraggeber erforderlichenfalls bei seinen Pflichten nach Art. 33 und 34 DS-GVO an-
gemessen zu unterstitzen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. f DS-GVO). Meldungen nach Art. 33
oder 34 DS-GVO fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Weisung
durchfihren.

9: Weisungsbefugnis des Auftraggebers

Fur die Beurteilung der Zulassigkeit der Verarbeitung gemaf Art. 6 Abs. 1 DS-GVO sowie fur
die Wahrung der Rechte der betroffenen Personen nach den Art. 12 bis 22 DS-GVO ist allein
der Auftraggeber verantwortlich. Gleichwohl ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle solche
Anfragen, sofern sie erkennbar ausschlie3lich an den Auftraggeber gerichtet sind, unverziig-
lich an diesen weiterzuleiten.

Der Umgang mit den Daten erfolgt ausschlief3lich im Rahmen der getroffenen Vereinbarun-
gen und nach Weisung des Auftraggebers. Der Auftraggeber behélt sich im Rahmen der in
dieser Vereinbarung getroffenen Auftragsbeschreibung ein umfassendes Weisungsrecht
Uber Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung vor, das er durch Einzelweisungen
konkretisieren kann. Anderungen des Verarbeitungsgegen-standes und Verfahrensanderun-
gen sind gemeinsam abzustimmen. Auskiinfte an Dritte oder den Betroffenen darf der Auf-
tragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen.

Mindliche Weisungen wird der Auftraggeber unverziiglich schriftlich oder per Email bestéati-
gen. Der Auftragnehmer verwendet die Daten fur keine anderen Zwecke und ist insbesonde-
re nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen
des Auftraggebers nicht erstellt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich entsprechend Art. 28 Abs. 3 Satz 3
DS-GVO zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstol3e gegen daten-
schutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchfiihrung der ent-
sprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auf-
traggeber bestatigt oder gedndert wird.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten
Kenntnisse von Geschaftsgeheimnissen und DatensicherheitsmalBhahmen des Auftragneh-
mers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung dieses Ver-
trages bestehen.

Weisungsberechtigte des Auftraggebers, inkl. Kontaktdaten
bitte erganzen

Weisungsempféanger des Auftragnehmers, inkl. Kontaktdaten
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bitte erganzen

Bei einem Wechsel oder einer langerfristigen Verhinderung der Ansprechpartner sind dem
Vertragspartner unverzuglich und grundsatzlich schriftlich oder elektronisch die Nachfolger
bzw. die Vertreter mitzuteilen. Die Weisungen sind fir ihre Geltungsdauer und anschliel3end
noch fur drei volle Kalenderjahre aufzubewahren.

10: Loschung von Daten und Riuckgabe von Datentragern

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten oder friiher nach Aufforderung durch den Auf-
traggeber — spatestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung — hat der Auftragnehmer
nach Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. g DS-GVO samtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen,
erstellten Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestande, die im Zusammen-
hang mit dem Auftragsverhaltnis stehen, dem Auftraggeber auszuhandigen oder nach vorhe-
riger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt flr Test- und Ausschuss-
material. Das Protokoll der Ldschung ist auf Anforderung vorzulegen. Dokumentationen, die
dem Nachweis der ordnungsgemaflen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftrag-
nehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen tUber das Vertragsende hinaus
aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber tber-
geben.

11: Nutzungsrechte
Durch diesen Vertrag werden keine Nutzungsrechte an den Betriebsdaten, die Uber die mit
dem Auftrag definierten Zwecke hinausgehen, gewabhrt.

12: Haftung

Hinsichtlich der Haftung des Auftragnehmers gegentiber dem Auftraggeber gelten die in dem
unter 1 genannten Vertrag vereinbarten Haftungsregelungen.

13: Schadenersatz

Hinsichtlich des Schadensersatzes des Auftragnehmers gegeniber dem Auftraggeber gelten
die in dem unter 1 genannten Vertrag vereinbarten Regelungen.

14: Sonstiges

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrags bedirfen der Schriftform.

Sollte Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch MafRnahmen Dritter, etwa
durch Pfandung, durch ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignis-
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se gefahrdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich und vor Ein-
tritt dieser Mal3nahmen zu verstandigen.

Es besteht bei den Vertragsparteien Einigkeit dariiber, dass die "Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen" des Auftragnehmers auf diesen Vertrag keine Anwendung finden.

Erweist sich eine Bestimmung dieses Vertrages als unwirksam, so berthrt dies die Wirksam-
keit der Ubrigen Bestimmungen des Vertrags nicht. Beide Vertragsparteien sind in diesem
Falle verpflichtet, unverziiglich in eine nachtragliche Zusatzbestimmung einzuwilligen, die
nach Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt.

Die Bestimmungen dieser Erganzungsvereinbarung gelten vorrangig vor den im unter 1 ge-
nannten Vertrag getroffenen Vereinbarungen.

Frankfurt, yy.xx.20zz Ort, yy.xx.20zz

Auftragnehmer

Seite 12 von 12




	Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
	1: Gegenstand und Dauer des Auftrags
	3: Technisch-organisatorische Maßnahmen
	7: Kontrollrechte des Auftraggebers
	8: Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers
	9: Weisungsbefugnis des Auftraggebers


